
Berufsunfähigkeitsversicherung

Nachhaltige  
Einkommenssicherung bei  
Berufsunfähigkeit

 Füllung Ihrer Einkommenslücke

 als Zusatzversicherung abschließbar

 keine Anpassung der Prämien an das Alter



Liebe Leserin, lieber Leser!

Vielleicht haben Sie sich noch nie mit dem Thema befasst – warum 
auch?! Sie üben vielleicht einen Bürojob aus bzw. sind Sie körperlich fit 
und sowieso viel zu jung für so etwas. Statistisch gesehen ist aber das 
Risiko einer Berufsunfähigkeit höher, als Sie denken. Lassen Sie sich 
also von Ihrem DONAU-Berater ein Angebot legen.

Sichern Sie Ihr Einkommen ab

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, 
wie Ihr Leben ohne regelmäßiges Einkommen 
wäre? Manchmal kann es schnell gehen und Sie 
können etwa aufgrund von schweren körperlichen 
Erkrankungen oder Stress mit Berufsunfähigkeit 
konfrontiert sein. Treffen kann es da leider jeden. Zum 
Beispiel, wenn Sie eine unvorhergesehene Herz-, 
Kreislauf- oder Krebserkrankung erleiden und nicht 

mehr in der Lage sind, Ihrem Beruf nachzugehen 
oder wenn Sie einen Unfall haben, der es unmöglich 
macht, an Ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. 

Unser Tipp: Sichern Sie sich jetzt mit dem DONAU 
Berufsunfähigkeitsschutz vor Einkommenseinbußen 
im Ernstfall ab. 

Wann gelten Sie als berufsunfähig?

Sie gelten als berufsunfähig, wenn Sie infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, voraussichtlich 
mindestens sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande sind, Ihre zuletzt ausgeübte 
berufliche Tätigkeit, so wie sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszuüben und Sie 
keine andere Ihrer Ausbildung und Erfahrung und Ihrer bisherigen Lebensstellung entsprechende berufliche 
Tätigkeit ausüben können.

 Sie sichern Ihr Einkommen mit der individuell vereinbarten monatlichen Berufsunfähigkeitspension

 Ihr zuletzt ausgeübter Beruf ist Basis für die Leistung

 keine abstrakte Verweisung: Die DONAU kann im Leistungsfall nicht auf einen vergleichbaren Beruf 
verweisen, der noch ausgeübt werden könnte

 Nachversicherungsgarantie: Erhöhen Sie bei definierten Ereignissen nachträglich ohne 
Gesundheitsprüfung den Pensionsbetrag

 keine Anpassung der Prämien an das Alter

 keine Meldepflicht bei Gefahrenerhöhung und Berufswechsel

 Übernahme der Kosten bis zu 500,– Euro für die Konsultation eines qualifizierten Lebensberaters

Das bietet Ihnen der Berufsunfähigkeitsschutz der DONAU  

Kurt Grabler

Bereichsleitung Lebens-  
und Krankenversicherung



Sinnvolle Ergänzung zur staatlichen Leistung

Seit 1. Jänner 2014 wurden die Anspruchsvoraussetzungen erschwert. Die befristete Berufsunfähigkeitspension 
wurde vollständig abgeschafft und zwar für alle, die am 1. Jänner 2014 jünger als 50 Jahre alt waren. Ist 
jemand vorübergehend invalid, erhält er eine Krankenbehandlung und Rehabilitationsgeld (verlängertes 
Krankengeld). Wer nur den erlernten Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben kann (Berufsunfähigkeit), 
bekommt eine Umschulung in einen vergleichbaren Beruf sowie Umschulungsgeld und keine Pension mehr.

Selbst wenn Sie alle Anspruchsvoraussetzungen für eine Berufsunfähigkeitspension erfüllen, ist fraglich, ob die 
staatliche Leistung ausreicht – denn diese liegt durchschnittlich bei 1.158,–* Euro pro Monat.  
(*Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger November 2017)

Häufige Ursachen von Berufsunfähigkeit

 Betrachtet man die Pensions neuzugänge an Invaliditäts-(Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits)pensionen des Jahres 
2016 nach Krankheitsgruppen, so lässt sich feststellen, dass an der Spitze Erkrankungen aus der Gruppe „Psy-
chische Erkrankungen und Verhaltensstörungen“ mit 34,9 % stehen, gefolgt von Krankheiten des „Muskel-Skelett-
Systems und des Bindegewebes“ mit 24,4 %, „Krebserkrankungen“ mit 11,5 % und „Krankheiten des Herz-
Kreislauf systems“ mit 10,9 %. 

 Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 2017
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Stress, stetig hoher Leistungsdruck, 
erhöhte Verletzungsgefahr oder 
schwere Erkrankungen können 
unter anderem schnell zu 
einer Berufsunfähigkeit führen. 
Hauptursache sind psychische 
Erkrankungen.



Sprechen wir persönlich

Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine 
Überraschungen gibt, empfehlen wir ein klärendes Gespräch mit unseren Beraterinnen und Beratern, bei dem 
persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich besprochen werden können. 

Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da.

Serviceline 050 330 330
donau@donauversicherung.at
www.donauversicherung.at

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifi sche Differenzierung verzichtet. Entsprechende Formulierungen gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. 

Hinweis: Zweck dieses Folders ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig 
erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche und vollständige Informationen 
verweisen wir auf die Antragsunterlagen und die Versicherungsbedingungen.

Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group  |  Verlags- und Herstellungsort: Wien

Meine DONAU-Vorteile auf einen Blick

 nachhaltige Einkommenssicherung bei 
Berufsunfähigkeit

 Lebensberater bis EUR 500,–

 keine abstrakte Verweisung:  
Die DONAU kann im Leistungsfall nicht auf  
einen vergleichbaren Beruf verweisen, der  
noch ausgeübt werden könnte

 Nachversicherungsgarantie:  
Erhöhen Sie bei definierten Ereignissen 
nachträglich ohne Gesundheitsprüfung den 
Pensionsbetrag

 keine Anpassung der Prämien an das Alter

 keine Meldepflicht bei Gefahrenerhöhung  
und Berufswechsel
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